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  Stadt  Lünen 

 
V E R W A L T U N G S V O R L A G E    VL-60 /2018  

 

E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Stadtplanung 16.05.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
beschließend 03.07.2018 4/18 1 

 

 
 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Bebauungsplan Lünen Nr. 226 "Am Diek West" 
a) Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes 

b) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1    
BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs.1 BauGB 

 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

Das Grundstück befindet sich im Sondervermögen der ZGL. Die Planungskosten werden von 

der Stadt Lünen getragen. Es werden Veräußerungserlöse generiert, die jedoch zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht quantifiziert werden können. 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

Die Inklusionsverträglichkeit wird im Rahmen der internen Beteiligung mit den Fachabtei-

lungen abgestimmt. 

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

 

a) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt die Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes im Stadtteil Wethmar für das Gelände der ehemaligen Hauptschule Wethmar 

zwischen der Bahnlinie Lünen – Münster im Norden und der Straße Am Diek im Süden. Der 

Bebauungsplan soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB aufge-

stellt werden und erhält die Bezeichnung Lünen Nr. 226 „Am Diek West“. 

 

b) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt die frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, sowie die Beteiligung der Behörden und sonsti-

ge Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

Am 06.10.2016 hat der Rat der Stadt Lünen die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen 

im Stadtgebiet beschlossen und die Verwaltung beauftragt an vier Standorten im Stadtge-

biet Unterkünfte für jeweils ca. 50 Personen zu schaffen. Einer der ausgewählten Standorte 

ist die ehemalige Hauptschule Wethmar (Dorfstraße 57). Der Flüchtlingsbeirat und der Aus-

schuss für Bürgerservice und Soziales haben eine sukzessive Vorgehensweise zur Entwicklung 

der Unterkünfte vereinbart. Nachdem im ersten Abschnitt die Unterkunft in der Querstraße 

im Fokus stand, soll im zweiten Abschnitt eine Unterkunft auf dem Gelände der ehemaligen 

Hauptschule Wethmar entwickelt werden. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 

am 28.11.2017 wurde bereits im Rahmen einer Mitteilung über die zukünftigen Pläne zu 

dieser Entwicklungsfläche berichtet. 
 

Die Fläche befindet sich im sich im ZGL-Sondervermögen und hat eine Größe von ca. 1,6 Hek-

tar. Da die verfügbare Entwicklungsfläche den Flächenbedarf einer Flüchtlingsunterkunft 

übersteigt, soll für die gesamte Fläche ein städtebauliches Entwicklungskonzept erstellt und 

in einen Bebauungsplan überführt werden.  

 

 
 

Abbildung 1: Abgrenzung des Plangebiets 
 
Ziele des Bebauungsplans 
 

An die Entwicklungsfläche auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule Wethmar werden 

unterschiedliche Nutzungsansprüche gestellt: 

 Öffentlich geförderter Wohnungsbau zur Unterbringung von Flüchtlingen für maxi-

mal 50 Personen. 

 Neubau einer Kindertagesstätte für fünf Gruppen mit einer Gebäudefläche von min-

destens 875 m2 und einem bespielbaren Außengelände von mindestens 1.200 m2. Mit 

Stellplätzen und Zuwegungen beträgt der Flächenbedarf insgesamt 2.000-2.500 m2. 
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 Im Masterplan Wohnen ist die Fläche der Entwicklungskategorie erster Priorität zuge-

ordnet mit der Empfehlung einer Entwicklung von Geschosswohnungsbau. Im Stadt-

teil Wethmar ist laut Masterplan Wohnen insbesondere der Bedarf an bezahlbarem 

Wohneigentum für junge Familien und Paare mit mittlerem Einkommen, an gefördertem 

Wohnungsbau für Bevölkerungsgruppen mit unterdurchschnittlichem Einkommen und 

an seniorengerechtem, bezahlbarem Geschosswohnungsbau vorhanden. 

 Da nördlich der Münsterstraße kein städtischer Spielplatz vorhanden ist und mit der städ-

tebaulichen Entwicklung die Freifläche auf dem Schulgelände entfällt, besteht der Bedarf 

an einem Spielplatz in einer Größenordnung von 400-1.000 m2. 

 
Erstes Nutzungs- und Erschließungskonzept  

 

In einem ersten städtebaulichen Entwurf wurden die genannten Nutzungsansprüche auf der 

Fläche verortet. Der Entwurf gliedert sich in zwei wesentliche Bereiche. Im Nordosten der 

Fläche ist eine Grünfläche bzw. ein Spielplatz vorgesehen, an den sich die Kindertagesstätte 

anschließt. Die Grünfläche ist großzügig bemessen, sodass eine Teilfläche für eine ggf. zu-

künftig erforderliche Erweiterung der Kindertagesstätte nachträglich genutzt werden kann. 

Im Südosten der Fläche ist neben dem Geschosswohnungsbau zur Unterbringung von Flücht-

lingen (zwei Gebäude) noch weiterer Geschosswohnungsbau auf einem eigenen Areal vor-

gesehen. 

 

 
 

Abbildung 2: Städtebaulicher Entwurf  

 
Aktuelles Planrecht 

 

Regionalplan 

 

Das Plangebiet ist im Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg-Teilabschnitt Oberbe-

reich Dortmund –westlicher Teil- als allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. 
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Flächennutzungsplan 

 

Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Lünen stellt das Plangebiet als Fläche für den 

Gemeinbedarf mit der besonderen Zweckbestimmung –Schule- dar. 

 
Planverfahren 

 

Gemäß § 8 (2) BauGB ist ein Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet derzeit eine Fläche für den Gemeinbedarf 

-Schule-dar. Die Aufstellung des Bebauungsplans soll als Bebauungsplan der Innenentwick-

lung gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren erfolgen. Auf Grund der angestrebten 

Nutzungen Wohnen und Kindergarten/Öffentliche Grünfläche, ist der Flächennutzungsplan 

im Wege der Berichtigung anzupassen.  

 

 
 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

 
Inhaltliche Anforderungen an das Planverfahren/Gutachten/Finanzielle Auswirkun-

gen 

 

Auf dem Gelände befinden sich Altablagerungen in Form einer Basisaufschüttung. Im Hin-

blick auf eine geplante Umnutzung ist für das Gelände eine Gefährdungsabschätzungsunter-

suchung über ein Bodengutachten durchzuführen. 

 

Die Entwässerung ist über den vorhandenen Kanalbestand grundsätzlich gesichert. Im Zuge 

der Aufstellung eines Bebauungsplans muss jedoch ein Gutachten über die Versickerungsfä-

higkeit der Böden erstellt werden. 

 

Die Entwicklungsfläche grenzt im Norden an einen Wald im Sinne des Forstgesetzes. Die ge-

planten Gebäude dürfen daher einen vom Landesbetrieb Wald und Holz geforderten Min-

destabstand zum Wald nicht unterschreiten.  

 

Die Erschließung der Entwicklungsfläche erfolgt über die Straßen Am Diek und Dorfstraße. 

Für eine funktionierende Erschließung im Süden über die Straße Am Diek ist eine Verbreite-

rung der Fahrbahn bzw. des Einmündungsbereiches erforderlich. Dazu wird ein Grund-

stücksankauf (Eigentümer VIVAWEST) angestrebt. 
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Die Entwicklungsfläche liegt südlich der Bahnlinie in Richtung Münster. Da durch den Bahn-

betrieb mit Verkehrslärm zu rechnen ist muss auch ein Lärmgutachten erstellt werden. 

 
Weitere Bearbeitungsschritte 

 

Der städtebauliche Entwurf wird vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus den Gutachten 

sowie sich ggf. ändernder Nutzungsbedarfe weiter konkretisiert und abgestimmt. Das städ-

tebauliche Konzept soll als Grundlage zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- 

und Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB dienen. Die im Beteiligungs-

verfahren dann eingebrachten Einwendungen und Anregungen können das derzeitige städ-

tebauliche Konzept weiter modifizieren und konkretisieren. 

 

Die Verwaltung empfiehlt den Bebauungsplan Nr. 226 „Am Diek West“ als Bebauungsplan 

der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufzustellen. Im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB können Bebauungspläne aufgestellt werden, 

die die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen 

der Innenentwicklung vorbereiten. Voraussetzung für die Anwendung ist gemäß § 13 a Abs. 

1 Nr. 1 BauGB, dass der Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die ei-

ner Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (Anlage 1 zum UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen. 

Somit darf vorhabenbezogen der Prüfschwellenwert in Höhe von 20.000 m² zulässiger 

Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO nicht überschritten werden. Das ist in diesem Be-

bauungsplan bei einer maximalen Plangebietsfläche von ca. 16.000 m² nicht der Fall. Gleich-

wohl sind eine überschlägige Umweltprüfung nach den Kriterien der Anlage 2 zum BauGB 

und eine artenschutzrechtliche Vorprüfung durchzuführen. Der Flächennutzungsplan wird 

im Wege der Berichtigung angepasst.  

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

durchzuführen. Auf die Möglichkeit der Verfahrensbeschleunigung gemäß § 13 a BauGB soll 

gemäß Beschluss vom 23.09.2014 verzichtet werden. 

 

Auf Grund des hohen öffentlichen Interesses (KITA-Neubau und öffentlich geförderter Woh-

nungsbau (Asyl)) soll zusätzlich zur „normalen“ Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB 

zusätzlich eine Bürgerinformationsveranstaltung durchgeführt werden. 

 

Zur Durchführung des Planverfahrens sind die oben aufgeführten Gutachten erforderlich. 

Die entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Stadt bzw. der Planbegünstigten.  

 

Gleichzeitig sind Veräußerungserlöse über den Verkauf der Wohnbauflächen zu generieren.  

 

Zu Aufwand und Ertrag liegen aktuell noch keine verlässlichen Daten vor. Diese sollten je-

doch im Zuge des Planverfahrens möglichst kurzfristig erarbeitet werden. 
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